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FD/P215327 
 
Basel, 9. Juni 2021 
 
Regierungsratsbeschluss vom 8. Juni 2021 
 
 

Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Erbe an den Fiskus 
 
Das Büro des Grossen Rates hat die nachstehende Schriftliche Anfrage Eric Weber dem Regie-
rungsrat zur Beantwortung überwiesen: 

 

Der Fiskus wird in bestimmten Fällen Erbe oder aufgrund testamentarischer Verfügungen. 

1. Wie haben sich die Fallzahlen im Kanton von 1991 bis 2020 entwickelt? 

2. Wie gliedern sich die an den Fiskus fallenden Vermögenspositionen auf (Immobilien bebaut oder 
unbebaut, Forderungen und deren Höhe, sonstige Wertgegenstände)? In welchem Umfang wurden 
hiervon Nachlassgläubiger befriedigt? 

3. Wie erfolgt die Verwertung der für den Kanton Basel verbleibenden Vermögenspositionen? Fallen 
Grundstücke in den Grundstock des Kantons? Wenn ja, in welchem Umfang? 

Eric Weber 

 
Wir beantworten diese Schriftliche Anfrage wie folgt: 
 

1. Wie haben sich die Fallzahlen im Kanton von 1991 bis 2020 entwickelt? 

 

Die Anzahl Begünstigungen an Nachlässen bewegt sich jährlich zwischen 0 – 5.  

 

2. Wie gliedern sich die an den Fiskus fallenden Vermögenspositionen auf (Immobilien bebaut 
oder unbebaut, Forderungen und deren Höhe, sonstige Wertgegenstände)? In welchem 
Umfang wurden hiervon Nachlassgläubiger befriedigt? 

 

Betreffend die Vermögenspositionen wird keine Statistik geführt. Nachlässe zu Gunsten des Kan-
tons, die mit Forderungen von Gläubigerinnen oder Gläubigern behaftet sich, werden vorab ge-
nau geprüft und bei möglicher Überschuldung ausgeschlagen. 

 

3. Wie erfolgt die Verwertung der für den Kanton Basel verbleibenden Vermögenspositionen? 
Fallen Grundstücke in den Grundstock des Kantons? Wenn ja, in welchem Umfang? 

 

Die Verwertung erfolgt im Interesse des Kantons individuell. 

 
 
 



 
Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Seite 2/2   

 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

  
Beat Jans 
Präsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 

 


